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2000

Berichtigung des Gesetzes
 zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung 

des Landesamtes  für Finanzen und zur Ablösung 
und Änderung weiterer Gesetze

Vom 24. Januar 2019

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errich-
tung des Landesamtes für Finanzen und zur Ablösung 
und Änderung weiterer Gesetze vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 818) ist wie folgt zu berichtigen:

1.   In Artikel 2 § 1 Absatz 1 werden die Wörter „[einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle]“ durch die 
Wörter „vom 11. Dezember 2018 (GV. NRW. S.  707)“ 
ersetzt.

2.   In Artikel 3 werden im Eingangssatz die Wörter „[ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Haus-
haltsbegleitgesetzes 2019]“ durch die Wörter „Artikel 
2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 803)“ ersetzt.

Düsseldorf, den 24. Januar 2019

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Johannes  W i n k e l

– GV. NRW. 2019 S. 18

2022

Einundzwanzigste Änderung der Satzung 
der Rheinischen Versorgungskassen

Vom 14. Januar 2019

Aufgrund des §  3 Absatz  1 des Gesetzes über die kom-
munalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskas-
sen im Lande Nordrhein-Westfalen– VKZVKG – hat der 
Verwaltungsrat in der Sitzung am 5. Dezember 2018 wie 
folgt beschlossen:

Die §§ 37 bis 40 sowie § 50 der Satzung der Rheinischen 
Versorgungskassen vom 19. November 1985 (GV. NRW. 
1986  S.  71 / StAnz. RhPf. 1986  S.  79), zuletzt geändert 
durch die 20. Satzungsänderung vom 18. April 2017 (GV. 
NRW. S. 509 / StAnz. RhPf. 2017 S. 432) werden wie folgt 
neu gefasst:

1

1.

„§ 37
Begründung und Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Auf Antrag wird eine bestehende Mitgliedschaft bei 
den Rheinischen Versorgungskassen um den Aufgaben-
kreis „Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung 
der Beihilfen“ hinsichtlich sämtlicher beihilfeberechtig-
ter Personen erweitert, anderenfalls in diesem Umfang 
neu begründet.

(2) Die nach Absatz  1 erweiterte bzw. begründete Mit-
gliedschaft kann ohne Einfl uss auf den Fortbestand der 
Mitgliedschaft im Übrigen gekündigt werden.

(3) 1Die Kündigungsfrist beträgt für das Mitglied nach 
vollendeter fünfjähriger Mitgliedschaft zwei Jahre zum 
Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres. 2Nach Beendi-
gung der Mitgliedschaft können keine Beihilfeaufwände 
mehr geltend gemacht werden.

(4) Die Kündigungsmöglichkeit der Rheinischen Versor-
gungskassen ergibt sich aus § 12 Absatz 2 und 3.“

2.

„§ 38
Leistungen der Beihilfekasse

(1) 1Die Versorgungskassen übernehmen auf Antrag ihrer 
Mitglieder die Berechnung, Festsetzung und Zahlbarma-
chung von Beihilfen, die auf Grund der jeweils geltenden 
Beihilfevorschriften Beamtinnen beziehungsweise Beam-
ten und Beschäftigten zu gewähren sind. 2Die Leistungs-
pfl icht erstreckt sich auch auf die im Ruhestand befi nd-
lichen ehemaligen Beschäftigten der Mitglieder der Beihil-
fekasse, soweit ihnen Beihilfen nach den einschlägigen 
Vorschriften zu gewähren sind. 3Im Einvernehmen mit dem 
jeweiligen Mitglied können Beihilfeberechtigte ihre Bei-
hilfeanträge unmittelbar bei der Beihilfekasse einreichen.

(2) 1Die Leistungen werden in eigenem Namen und in 
Vertretung des Mitglieds gewährt. 2Die Beihilfekasse 
trifft die notwendigen Entscheidungen. 3Die Aufgaben-
übertragung erstreckt sich auf die Durchführung von 
Widerspruchsverfahren und die Vertretung des Mitglieds 
in gerichtlichen Verfahren. 4Für die Vertretung in gericht-
lichen Verfahren ist eine gesonderte Vollmacht notwen-
dig. 5Führt das Mitglied ein gerichtliches Verfahren selbst 
durch und weicht zu Lasten der Umlagegemeinschaft 
von der Auffassung der Beihilfekasse ab, so kann die 
Beihilfekasse die Übernahme der bewilligten Leistungen 
ablehnen. 6Bei Ansprüchen des Mitglieds gegen Dritte 
auf Schadensersatz oder auf sonstige Leistungen sind 
§ 25 Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(3) 1Mit Beginn der Mitgliedschaft setzt die Beihilfege-
währung ein. 2Eine Übernahme von Beihilfeleistungen 
für vor der Aufnahme in die Beihilfekasse in Rechnung 
gestellte Aufwendungen erfolgt nur, wenn eine Einmal-
zahlung in Höhe eines Viertels der Jahresumlage des ers-
ten Mitgliedschaftsjahres geleistet wird.“

3. 

„§ 39
Pfl ichten der Mitglieder

(1) 1Die Mitglieder sind verpfl ichtet, der Beihilfekasse 
erforderliche Auskünfte zu erteilen. 2Hierzu zählen ins-
besondere: 

(a) die Meldung aller Beihilfeberechtigten des Mitglieds 
zum Stichtag 30. September eines Jahres einschließlich 
aller für die Einstufung in die verschiedenen Umlage-
gruppen relevanten und durch die Beihilfekasse angefor-
derten Informationen. Die Auskünfte sind über den von 
der Beihilfekasse vorgegebenen Weg und innerhalb der 
von ihr festgesetzten Frist zu erteilen;

(b) die Bestätigung bei erstmaliger Antragstellung, dass 
die im Antrag angegebenen persönlichen Daten zutref-
fend sind.

(2) 1Kommt ein Mitglied der Verpfl ichtung nach Absatz 1 
nicht innerhalb der festgesetzten Frist nach, so wird der 
Umlageberechnung eine Schätzung zugrunde gelegt. 
2Wurde der Umlageberechnung eine Schätzung zugrunde 
gelegt und ergibt sich später, dass die geschätzte Umlage 
zu niedrig festgesetzt war, so ist der Unterschiedsbetrag 
nachzuzahlen.

(3) Die Beihilfekasse kann die Auszahlung der Leistun-
gen einstellen, sofern das Mitglied mit zwei oder mehr 
monatlichen Abschlagszahlungen im Rückstand ist und 
die Beihilfekasse dem Mitglied eine entsprechende Zah-
lungsaufforderung mit Fristsetzung übermittelt hat.“

4. 

„§ 40
Umlage

(1) Die für die Beihilfeleistungen – abzüglich etwaiger 
Erstattungen Dritter -, Verwaltungskosten, Rücklagenzu-
führung und erforderliche Sicherheitszuschläge erfor-
derlichen Mittel werden durch Umlagen aufgebracht.

(2) 1Die Leiterin beziehungsweise der Leiter der Rheini-
schen Versorgungskassen bildet mit Zustimmung des Ver-
waltungsrates für bestimmte Gruppen von Beihilfebe-
rechtigten Umlagegruppen. 2Dies gilt für ein Zusammen-
führen bzw. Aufl ösen von Umlagegruppen entsprechend.
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(3) Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die Anzahl 
der Beihilfeberechtigten in den jeweiligen Umlagegrup-
pen am 30. September des Vorjahres.

(4) Die Höhe der Umlage pro beihilfeberechtigter Person 
wird durch den Verwaltungsrat für das kommende Wirt-
schaftsjahr festgestellt. 

(5) 1Über die Festsetzung der jährlichen Zahlungsver-
pfl ichtung erhält das Mitglied einen Heranziehungsbe-
scheid. 2Die Umlage wird jeweils zum Ersten eines Mo-
nats zu einem Zwölftel des Jahresbetrages fällig. 3Bei 
Zahlungsverzug können Mahnkosten erhoben und Ver-
zugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz nach § 247 BGB in Rechnung gestellt wer-
den. 4Die Zahlungen der Mitglieder an die Rheinischen 
Versorgungskassen werden im SEPA-Lastschriftverfah-
ren eingezogen.

(6) 1Zur Sicherung der Wirtschaftsführung, für Zwecke 
der Erfüllung des Wirtschaftsplanes mit dem Ziel der Si-
cherstellung einer ausreichenden Kassenliquidität, zur 
Sicherstellung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung 
und zur Vermeidung größerer Schwankungen der Um-
lage ist eine allgemeine Rücklage bis zur Höhe von 
einem Drittel der Gesamtsumme der Vorjahresumlage 
anzusammeln. 2In die Rücklage fl ießen außer den Zufüh-
rungen aus Umlagen bis zum Erreichen der Obergrenze 
auch die Vermögenserträgnisse. 3Bei Aufl ösung der Bei-
hilfekasse ist der zu diesem Zeitpunkt vorhandene Rück-
lagenbestand im Verhältnis der Bemessungsgrundlage 
des einzelnen Mitglieds im letzten Wirtschaftsjahr zur 
Summe der Bemessungsgrundlage aller Mitglieder für 
den gleichen Zeitraum auf die Mitglieder zu verteilen.“

5. 

„§ 50 
Übergangsvorschriften für die Einführung der Beihilfe-
umlage 

(1) 1Vor dem 1. Januar 2020 entstandene Beihilfeauf-
wände, zu denen erst ab dem 1. Januar 2020 von der 
 Beihilfekasse Leistungen gewährt werden, werden zu 
Lasten der Beihilfeumlagegemeinschaft berechnet und 
festgesetzt. 2Erstattungsansprüche aus dem Arzneimit-
telrabattierungsgesetz macht die Beihilfekasse zur Redu-
zierung des Umlageaufwandes bei der dafür zuständigen 
Stelle geltend.

(2) 1Mitglieder, die bislang von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht haben, Beihilfen an die Beihilfeberech-
tigten selbst auszuzahlen und solche, die mindestens seit 
dem 1. Juli 2018 Mitglied einer Ablöseversicherung sind, 
können zum Ablauf des 31. Dezember 2019 ohne Anse-
hung der Frist nach § 37 Absatz 3 kündigen. 2Die Kündi-
gung muss schriftlich bis zum 31. März 2019 erfolgen.“

2
Inkrafttreten

1Die §§ 37, 38, 39 Absatz 3, 40 und 50 Absatz 1 treten mit 
Wirkung zum 1. Januar 2020 in Kraft. 
2§ 39 Absatz 1 und 2 sowie § 50 Absatz 2 treten mit Ver-
öffentlichung in Kraft.

Köln, den 5. Dezember 2018

P e t r a u s c h k e

Vorsitzender des Verwaltungsrats

B o i s

Schriftführer

Die vorstehende Einundzwanzigste Änderung der Sat-
zung der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) hat das 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 21. Dezem-
ber 2018 angenommen. Sie wird nach § 3 Absatz 2 Satz 1 
des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen 
und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein- 
Westfalen bekannt gemacht.

Köln, den 14. Januar 2019

Rheinische Versorgungskassen
Die Leiterin der Kassen

L u b e k

– GV. NRW. 2019 S. 18

2022

Satzung
zur Änderung der Hauptsatzung

des Landschaftsverbandes Rheinland
Vom 10. Januar 2019

Auf Grund der §§ 6 und 7 der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S.  657), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S.  90), hat die Land-
schaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rhein-
land in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2018 folgende 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Hauptsatzung des Landschaftsverbandes Rheinland 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. September 
2005 (GV. NRW. S. 786), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 21. November 2014 (GV. NRW. S. 858), wird wie folgt 
geändert:

1.  § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

  „(1) Das Gebiet des Landschaftsverbandes Rheinland 
umfasst

 a)  die Kreise: 
  Düren 
  Euskirchen 
  Heinsberg 
  Kleve
  Mettmann
  Oberbergischer Kreis
  Rhein-Erft-Kreis
  Rheinisch-Bergischer Kreis
  Rhein-Kreis Neuss
  Rhein-Sieg-Kreis
  Viersen
  Wesel

 b)  die kreisfreien Städte:
  Bonn
  Duisburg
  Düsseldorf
  Essen
  Köln
  Krefeld
  Leverkusen
  Mönchengladbach
  Mülheim a.d. Ruhr
  Oberhausen
  Remscheid
  Solingen
  Wuppertal

 c)  die Städteregion:
  Aachen“

2.   In §  4 Absatz  4 wird der Verweis auf „§  10 Abs.  4 
LVerbO“ ersetzt durch „§ 10 Absatz 5 LVerbO“.

3.  § 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

  „(1) Der Landschaftsausschuss kann zur Vorberatung 
Unterausschüsse, Kommissionen, Projektkommissio-
nen und Beiräte einrichten. Näheres hierzu regelt die 
Geschäftsordnung der Landschaftsversammlung des 
Landschaftsverbandes Rheinland und ihrer Aus-
schüsse. Sitzungen der Unterausschüsse, Kommissio-
nen, Projektkommissionen und Beiräte sind Sitzungen 
im Sinne des § 16 Absatz 1 LVerbO in Verbindung mit 
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§ 45 Absatz 5 GO NRW; im Übrigen wird auf die Ent-
schädigungssatzung des LVR verwiesen.“

4.   In § 10 Absatz 2 wird die Abkürzung „BBO“ ersetzt 
durch „LBesO“.

5.  § 10 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

  „(3) Die Beamtinnen beziehungsweise Beamten des 
Landschaftsverbandes, deren Bezüge sich nach den 
Besoldungsgruppen A 11 bis A 13 LBesO (Laufbahn-
gruppe 2, 1. Einstiegsamt) richten, werden aufgrund 
eines Beschlusses des Ausschusses für Personal und 
allgemeine Verwaltung vom Direktor beziehungsweise 
von der Direktorin des Landschaftsverbandes Rhein-
land eingestellt. Dies gilt sinngemäß für Beförderun-
gen.“

6.  § 12 Absatz 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:

  „In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr 
auf Wunsch das Wort zu erteilen.“

7.  § 14 erhält folgende Fassung:

„§ 14
Öffentliche Bekanntmachung

  (1) Öffentliche Bekanntmachungen von Satzungen 
und sonstigen durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene 
öffentliche Bekanntmachungen des Landschaftsver-
bandes Rheinland werden vollzogen durch Bereitstel-
lung im Internet unter www.bekanntmachungen.lvr.
de.

  Auf die öffentlichen Bekanntmachungen wird unter 
Bereitstellung der Internetadresse im Ministerialblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen nachrichtlich hin-
gewiesen.

  (2) Satzungen treten, wenn kein anderer Zeitpunkt in 
der Satzung bestimmt ist, am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung auf der Internetseite des 
Landschaftsverbandes Rheinland in Kraft.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
in Kraft.

Köln, den 19. Dezember 2018

Die Vorsitzende
der Landschaftsversammlung 

Rheinland

Anne  H e n k - H o l l s t e i n 

Schriftführerin 
der Landschaftsversammlung 

Rheinland

Ulrike  L u b e k

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Hauptsat-
zung des Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß 
§ 6 Absatz 2 Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  657), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 759) geändert worden ist, bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Landschaftsver-
bandsordnung gegen die Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

–  die Direktorin beziehungsweise der Direktor des 
Landschaftsverbandes hat den Beschluss der Land-
schaftsversammlung vorher beanstandet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 10. Januar 2019

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike  L u b e k

– GV. NRW. 2019 S. 19

2022

Neufassung der Satzung
über die Förderung der Inklusion in allgemeinen 

Schulen im Gebiet des Rheinlandes durch den 
Landschaftsverband Rheinland

Vom 10. Januar 2019

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes 
Rheinland hat am 19. Dezember 2018 auf Grund der §§ 6 
und 7 der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geän-
dert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. November 
2018 (GV. NRW. S. 90), folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Den für allgemeine Schulen zuständigen öffentlichen 
Schulträgern (Kreisen, kreisfreien Städten und kreisan-
gehörigen Gemeinden) und den Ersatzschulträgern 
gemäß der §§ 100ff. des Schulgesetzes NRW vom 15. Feb-
ruar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S.  399) geändert 
worden ist, deren geförderte Einrichtung sich im räum-
lichen Zuständigkeitsbereich des Landschaftsverbandes 
Rheinland befi ndet und welche die Voraussetzungen der 
Richtlinie des Landschaftsverbandes Rheinland „Förde-
rung der Inklusion in allgemeinen Schulen (LVR-Inklu-
sionspauschale)“ in der jeweils gültigen Fassung erfül-
len, kann als freiwillige Leistung des Landschaftsver-
bandes Rheinland eine LVR-Inklusionspauschale gemäß 
dieser Richtlinie gewährt werden.

§ 2

Die Förderung soll das Gemeinsame Lernen an allgemei-
nen Schulen ermöglichen, stärken und weiterentwickeln.

§ 3

Unter den Voraussetzungen der Richtlinie über die „För-
derung der Inklusion in allgemeinen Schulen“ wird die 
LVR-Inklusionspauschale freiwillig für einen Förderbe-
darf von Schülerinnen und Schülern, abhängig vom fest-
gestellten Förderschwerpunkt gewährt. 

Das Antragsverfahren, die Zuwendungsvoraussetzungen, 
die Höhe der Förderung im Einzelfall und der Nachweis 
der Verwendung der LVR-Inklusionspauschale bestim-
men sich nach der jeweils gültigen Richtlinie zur „För-
derung der Inklusion in allgemeinen Schulen (LVR-In-
klusionspauschale)“.

§ 4

Der Landschaftsverband Rheinland gewährt die LVR-In-
klusionspauschale freiwillig für den jeweils seitens des 
Landschaftsverbandes Rheinland bestimmten Förder-
zeitraum im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel für die jeweilige Schülerin beziehungsweise 
den jeweiligen Schüler. Der Landschaftsverband Rhein-
land entscheidet im Einzelfall nach pfl ichtgemäßem Er-
messen, insbesondere unter Wahrung des Gleichheits-
grundsatzes, über die Förderung.
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§ 5

Nicht zweckentsprechend verwendete LVR-Inklusions-
pauschalen werden gemäß der 

Richtlinie von den Trägern der geförderten Schulen zu-
rückgefordert.

§ 6

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 30. Juni 2017 
(GV. NRW. S.763) außer Kraft.

Köln, den 19. Dezember 2018

Die Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Anne  H e n k - H o l l s t e i n

Die Schriftführerin
der Landschaftsversammlung Rheinland

Ulrike  L u b e k

Die vorstehende Satzung über die Förderung der Inklu-
sion in allgemeinen Schulen im Gebiet des Rheinlandes 
durch den Landschaftsverband Rheinland wird gemäß 
§ 6 Absatz 2 Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 657), die zuletzt Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 759) geändert worden ist, in der zurzeit geltenden Fas-
sung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

–   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

–   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

–   die Direktorin beziehungsweise der Direktor des 
Landschaftsverbandes hat den Beschluss der Land-
schaftsversammlung vorher beanstandet oder

–   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 10. Januar 2019

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike  L u b e k

– GV. NRW. 2019 S. 20

2022

Satzung
über die Gemeinnützigkeit des Betriebs gewerb-

licher Art LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, 

LWL-Berufskolleg – Fachschulen Hamm und 
 Koordinationsstelle Sucht

Vom 19. Dezember 2018

Auf Grund der §§ 6 Absatz 1 und 7 Absatz 1 Buchstabe d 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  657), die zuletzt durch 

 Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) geändert worden ist, hat die Landschaftsversamm-
lung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe am 
23. November 2018 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Das LWL-Landesjugendamt Westfalen, das LWL-Bil-
dungszentrum Jugendhof Vlotho, das LWL-Berufskolleg 
– Fachschulen Hamm und die Koordinationsstelle Sucht 
(Betrieb gewerblicher Art) mit Sitz in Münster verfolgen 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung.

Zweck des Betriebes gewerblicher Art ist die „Förderung 
des öffentlichen Gesundheitswesens“ (§  52 Absatz  2 
Nummer 3 der Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl.  I S.  3866; 
2003 I S.  61), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) geändert wor-
den ist), die „Förderung der Jugend“ (§  52 Absatz  2 
Nummer  4 der Abgabenordnung) und die „Förderung 
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung“ (§ 52 Absatz 2 
Nummer  7 der Abgabenordnung). Insbesondere sollen 
die Lebensbedingungen der jungen Menschen in Westfa-
len-Lippe verbessert und gefördert werden.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch:

•  Die Fortbildung von Jugendpolitikerinnen und -politi-
kern sowie von Beschäftigten in der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie der Suchthilfe.

•  Die fi nanzielle Förderung der Jugendarbeit, der Bera-
tungsstellen und Familienbildungsstätten, der Kinder-
gärten und -tagesstätten in Westfalen-Lippe im Auf-
trag des Landes Nordrhein-Westfalen. Zusätzlich hat 
das LWL-Landesjugendamt eigene Förderprogramme 
zum Beispiel die Förderung behinderter Kinder in 
Kindergärten

•  Im LWL-Berufskolleg – Fachschulen Hamm werden 
Fachkräfte für die Bereiche Motopädie, Heilpädagogik, 
Sozialpädagogik, Heilerziehungspfl ege und Offene 
Ganztagsgrundschule ausgebildet.

•  Das LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho bietet 
Fort- und Weiterbildungen für junge Menschen, Ju-
gendhilfe-Beschäftigte und Ehrenamtliche an.

•  Die LWL-Koordinationsstelle Sucht bietet Fort- und 
Weiterbildungen, Beratungen sowie Projekte zu The-
men der Suchthilfe an.

•  Darüber hinaus bietet das LWL-Landesjugendamt 
Westfalen Leistungen für junge Menschen:

 –  Der Schutz von Kindern in Einrichtungen durch Si-
cherung der notwendigen Qualität der Erziehung 
und Betreuung.

 –  Die Durchführung von Modellprojekten.

 –  Die Beratung zu Themen der Jugendhilfe und 
Suchthilfe.

§ 2

Der Betrieb gewerblicher Art ist selbstlos tätig; er ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 3

(1) Mittel des Betriebes gewerblicher Art dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Trägerkörperschaft erhält keine Zuwendungen aus Mit-
teln des Betriebes gewerblicher Art.

(2) Die Trägerkörperschaft erhält bei Aufl ösung oder 
Aufhebung des Betriebes gewerblicher Art oder bei Weg-
fall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als seine ein-
gezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert seiner 
geleisteten Sacheinlagen zurück.

§ 4

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Betriebes gewerblicher Art fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§ 5

Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Betriebes gewerbli-
cher Art oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Betriebes gewerblicher Art an den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat.

§ 6

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in 
Kraft.

Münster, den 19. Dezember 2018

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer der 14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Absatz 2 Landschafts-
verbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der zurzeit geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   die Direktorin beziehungsweise der Direktor des 
Landschaftsverbandes hat den Beschluss der Land-
schaftsversammlung vorher beanstandet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 19. Dezember 2018

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2019 S. 21

2022

Satzung
zur Änderung der Hauptsatzung

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Vom 19. Dezember 2018

Auf Grund der §§ 6 Absatz 2 und 7 Absatz 1 Buchstabe d 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  657), zuletzt geändert 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. 
NRW. S. 90), hat die Landschaftsversammlung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe in ihrer Sitzung am 
19. Dezember 2018 folgende Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Hauptsatzung des Landschaftsverbandes Westfalen- 
Lippe in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Ja-

nuar 1995 (GV. NRW. S. 72), zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 2. Februar 2017 (GV. NRW. S.  238), wird wie 
folgt geändert:

1 
§ 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Direktorin beziehungsweise der Direktor des 
Landschaftsverbandes entscheidet über die Einstellung 
und Ernennung von Beamtinnen beziehungsweise Beam-
ten der Besoldungsgruppen A 1 bis A 14 des Landes-
besoldungsgesetzes sowie von Beamtinnen beziehungs-
weise Beamten auf Widerruf. Gleiches gilt für Beförde-
rungen und Entlassungen von Beamtinnen beziehungs-
weise Beamten der Besoldungsgruppen A 1 bis A 12 des 
Landesbesoldungsgesetzes.

2 
§ 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

(3) Die Beförderung und Entlassung von Beamtinnen 
beziehungsweise Beamten der Besoldungsgruppen A 13 
und höher des Landesbesoldungsgesetzes erfolgt auf-
grund eines Beschlusses des Landschaftsausschusses 
durch die Direktorin beziehungsweise den Direktor des 
Landschaftsverbandes.

Die Beschäftigten, deren Entgelt sich nach den Entgelt-
gruppen 15 und höher des Tarifvertrages für den öffent-
lichen Dienst (TVöD) in der für den Landschaftsverband 
geltenden Fassung richtet, werden aufgrund eines Be-
schlusses des Landschaftsausschusses von der Direktorin 
beziehungsweise vom Direktor des Landschaftsverban-
des eingestellt. Entsprechend werden die Beamtinnen 
beziehungsweise Beamten, deren Bezüge sich nach den 
Besoldungsgruppen A 15 und höher des Landesbesol-
dungsgesetzes richten, aufgrund eines Beschlusses des 
Landschaftsausschusses von der Direktorin beziehungs-
weise vom Direktor des Landschaftsverbandes einge-
stellt. Dies gilt auch für Stellen der Wertigkeit der Ent-
geltgruppen 13 und 14 des TVöD beziehungsweise der 
Besoldungsgruppen A 13 und A 14 des Landesbesol-
dungsgesetzes, sofern diese eine besondere Bedeutung 
und Tragweite haben. Dies ist insbesondere der Fall bei

− Verwaltungsleitungen der LWL-Museen

− Verwaltungsleitungen der LWL-Schulen

− Nachwuchsführungskräften des höheren Dienstes.

Über Stellenbesetzungen in diesen Entgelt- und Besol-
dungsgruppen, die aufgrund einer internen Ausschrei-
bung erfolgen, sowie über Höhergruppierungen und 
Kündigungen bei den vorgenannten Entgeltgruppen 
wird der Personalausschuss informiert. Darüber hinaus 
wird auch über Stellenbesetzungen in den Besoldungs-
gruppen A 13 und A 14 des Landesbesoldungsgesetzes 
beziehungsweise in den Entgeltgruppen 12 bis 14 des 
TVöD informiert.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 

Münster, den 19. Dezember 2018

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer der 14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Absatz 2 Landschafts-
verbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der zurzeit geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn
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a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   die Direktorin beziehungsweise der Direktor des 
Landschaftsverbandes hat den Beschluss der Land-
schaftsversammlung vorher beanstandet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 19. Dezember 2018

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2019 S. 22

2023

Berichtigung 
des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes

Vom 24. Januar 2019

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S. 759) ist wie folgt zu berichtigen:

1.   In Artikel 1 werden im Eingangssatz die Wörter „die 
Verordnung vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 760)“ durch die Wörter „Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738)“ ersetzt.

2.   In Artikel 2 werden im Eingangssatz die Wörter „die 
Verordnung vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 760)“ durch die Wörter „Artikel 3 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738)“ ersetzt.

3.   In Artikel 3 werden im Eingangssatz die Wörter „die 
Verordnung vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 760)“ durch die Wörter „Artikel 4 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738)“ ersetzt.

4.   In Artikel 4 werden im Eingangssatz die Wörter „die 
Verordnung vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 760)“ durch die Wörter „Artikel 5 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738)“ ersetzt.

5.   In Artikel 5 werden im Eingangssatz die Wörter „die 
Verordnung vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 760)“ durch die Wörter „Artikel 7 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738)“ ersetzt.

Düsseldorf, den 24. Januar 2019

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Johannes  W i n k e l

– GV. NRW. 2019 S. 23

205
2060

Berichtigung 
des Gesetzes zur Stärkung der Sicherheit 
in Nordrhein-Westfalen – Sechstes Gesetz 

zur Änderung des Polizeigesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

und 
des Gesetzes  zur Anpassung des Polizeigesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen und 
des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 

der  Ordnungsbehörden
Vom 24. Januar 2019

1.   Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Sicherheit in 
Nordrhein-Westfalen – Sechstes Gesetz zur Änderung 
des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 13. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 684) ist wie folgt 
zu berichtigen:

  Im Eingangssatz wird die Angabe „17. Oktober 2017 
(GV. NRW. S.  806)“ durch die Angabe „21. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 402)“ ersetzt.

2.   Das Gesetz zur Anpassung des Polizeigesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden vom 
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741) ist wie folgt zu 
berichtigen:

 a)  Artikel 1 ist wie folgt zu berichtigen:

  aa)   Im Eingangssatz werden die Wörter „Artikel 1 
des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. 
NRW. S.  741)“ durch die Wörter „Gesetz vom 
13. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 684)“ ersetzt.

  bb)   In Nummer 2 Buchstabe b werden die Wörter 
„18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2018 (GV. NRW. S. 741) des (Name des 
Änderungsgesetzes)] geändert worden ist,“ 
durch die Wörter „vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244, ber. S. 278 und S. 404)“ ersetzt.

  cc)   In Nummer  12 Buchstabe d wird die Angabe 
„6“ durch die Angabe „5“ ersetzt.

  dd)   In Nummer 14 Buchstabe c wird vor den Wör-
tern „Angaben zur“ die Nummernbezeich-
nung „1.“ und vor den Wörtern „Angaben 
zum“ die Nummernbezeichnung „2.“ einge-
fügt.

 b)   In Artikel 2 Nummer  2 Buchstabe c werden die 
Wörter „[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des neuen Datenschutzgesetzes]“ durch 
die Angabe „17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244, ber. 
S. 278 und S. 404)“ ersetzt.

Düsseldorf, den 24. Januar 2019

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Johannes  W i n k e l

– GV. NRW. 2019 S. 23
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Bekanntmachung 
über den Notenwechsel über die an der 

Ruhr-Universität Bochum 
eingerichtete Katholisch-Theologische Fakultät  

zwischen dem Land Nordrhein- Westfalen 
und dem Heiligen Stuhl

Vom 21. Dezember 2018

Über die an der Ruhr-Universität Bochum eingerichtete 
Katholisch-Theologische Fakultät haben das Land 
Nordrhein-Westfalen und der Heilige Stuhl am 9. Okto-
ber  2018 die anliegenden Noten ausgetauscht, die hier-
mit bekanntgemacht werden.

Düsseldorf, den 21. Dezember 2018

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

(L. S.) Armin  L a s c h e t
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Berichtigung der Zweiten Verordnung 
zur Änderung der Prüfverordnung

Vom 2. Januar 2019

Die Zweite Verordnung zur Änderung der Prüfverord-
nung vom 11. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 707) ist wie 
folgt zu berichtigen:

Die Unterschriftenleiste wird durch die nachstehend 
aufgeführte Unterschriftenleiste ersetzt:

„Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

 
Die Ministerin

für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h”

– GV. NRW. 2019 S. 29

7123

Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Abschluss- und 
Zwischenprüfungen im Ausbildungsberuf 

„Straßenwärter/Straßenwärterin“ 
(Straßenwärterprüfungsordnung – StrWPrO)

Vom 10. Januar 2019

Auf Grund des § 47 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 79 Absatz 4 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 
2005 (BGBl.  I S. 931) und der Verordnung über die Zu-
ständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
und die Angelegenheiten der Berufsbildung im Rahmen 
der Handwerksordnung (HwO) sowie die Zuständig-
keiten nach dem Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetz 
(BQFG) vom 5. September 2006 (GV. NRW. S.  446), die 
zuletzt durch Verordnung vom 31. Mai 2016 (GV. NRW. 
S. 305) geändert worden ist, wird auf Beschluss des Be-
rufsbildungsausschusses beim Landesbetrieb Straßen-
bau Nordrhein-Westfalen und mit Genehmigung des Mi-
nisteriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
die folgende Prüfungsordnung für die Durchführung von 
Abschluss- und Zwischenprüfungen im Ausbildungsbe-
ruf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ für das Land 
Nordrhein-Westfalen erlassen:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Prüfungsausschüsse

§ 1 Errichtung

§ 2 Zusammensetzung und Berufung

§ 3  Ausgeschlossene Personen und Besorgnis der 
 Befangenheit

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

§ 5 Geschäftsführung

§ 6 Verschwiegenheit

Teil 2
Vorbereitung der Prüfung

§ 7 Prüfungstermine

§ 8  Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss-
prüfung

§ 9 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

§ 10 Anmeldung zur Prüfung

§ 11 Entscheidung über die Zulassung

Teil 3
Durchführung der Prüfung

§ 12 Prüfungsgegenstand

§ 13 Gliederung der Prüfung

§ 14 Prüfungsaufgaben

§ 15 Nichtöffentlichkeit

§ 16 Leitung und Aufsicht

§ 17 Ausweispfl icht und Belehrung

§ 18 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

§ 19 Rücktritt, Nichtteilnahme

Teil 4
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 20 Bewertung

§ 21 Feststellung des Prüfungsergebnisses

§ 22 Prüfungszeugnis

§ 23 Nicht bestandene Prüfung

Teil 5
Wiederholungsprüfung

§ 24 Wiederholungsprüfung

Teil 6
Zwischenprüfung

§ 25 Zweck und Zeitpunkt

§ 26 Inhalt und Umfang

§ 27 Durchführung

§ 28 Niederschrift

§ 29 Prüfungsbescheinigung

Teil 7
Schlussbestimmungen

§ 30 Berücksichtigung besonderer Belange

§ 31 Rechtsbehelfsbelehrung

§ 32 Prüfungsunterlagen

§ 33 Gebühren

§ 34 Geschäftsordnung des Berufsbildungsausschusses

§ 35  Koordinierender Prüfungsausschuss, 
Unterausschüsse

§ 36 Umschulung

§ 37 Genehmigung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1
Prüfungsausschüsse

§ 1 
Errichtung

(1) Für die Abnahme der Abschluss- und Zwischenprü-
fungen errichtet die zuständige Stelle einen Prüfungs-
ausschuss (§ 39 Absatz 1 Satz 1 des Berufsbildungsgeset-
zes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) in der jeweils gel-
tenden Fassung).

(2) Bei Bedarf können mehrere Prüfungsausschüsse er-
richtet werden. Dies gilt insbesondere bei einer großen 
Anzahl von Prüfungsbewerbern und Prüfungsbewerbe-
rinnen oder bei besonderen Anforderungen an die Prü-
fung gemäß der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin vom 11. Juli 
2002 (BGBl. I S. 2604) in der jeweils geltenden Fassung.
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(3) Werden mehrere Prüfungsausschüsse gebildet, so 
haben sich diese im Hinblick auf einheitliche Prüfungen 
abzustimmen. Hierzu haben sie einen koordinierenden 
Prüfungsausschuss – im Folgenden „Koordinierungsaus-
schuss“ genannt – zu bilden, der Inhalt und Ablauf der 
Prüfungen festlegt sowie ausschussübergreifende Ent-
scheidungen trifft.

(4) Der Koordinierungsausschuss setzt sich aus Mitglie-
dern der Prüfungsausschüsse zusammen, wobei jeder 
Prüfungsausschuss mit der gleichen Anzahl an Mitglie-
dern vertreten sein soll. Er besteht mindestens aus einem 
Mitglied der Arbeitgebergruppe, einem Mitglied der Ar-
beitnehmergruppe sowie einer Lehrkraft einer berufsbil-
denden Schule. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, an-
dere Prüfungsausschussmitglieder und stellvertretende 
Prüfungsausschussmitglieder als Berater oder Beraterin-
nen hinzuzuziehen.

§ 2 
Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens fünf 
Mitgliedern. Diese haben Stellvertreter oder Stellvertre-
terinnen. Die Mitglieder und deren stellvertretende Mit-
glieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und 
für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein 
(§ 40 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes).

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens:

1.  zwei Beauftragten der Arbeitgeber,

2.  zwei Beauftragten der Arbeitnehmer und

3.  einer Lehrkraft einer berufsbildenden Schule.

(2) Bei Bedarf können weitere Mitglieder oder stellver-
tretende Mitglieder – auch eines anderen Prüfungsaus-
schusses im Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßen-
wärterin“ – als stimmberechtigte Prüfer und Prüferinnen 
hinzugezogen werden. Mindestens zwei Drittel der Ge-
samtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer sein (§ 40 Absatz 2 Satz 2 
des Berufsbildungsgesetzes).

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder wer-
den von der zuständigen Stelle längstens für fünf Jahre 
berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 1 des Berufsbildungsgeset-
zes).

(4) Die Beauftragten der Arbeitgeber und deren stellver-
tretende Mitglieder werden auf Vorschlag der im Gebiet 
des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf „Stra-
ßenwärter/Straßenwärterin“ bestehenden Ausbildungs-
stellen des öffentlichen Dienstes sowie der gewerblichen 
Wirtschaft oder deren Vereinigungen berufen.

(5) Die Beauftragten der Arbeitnehmer und deren stell-
vertretende Mitglieder werden auf Vorschlag der im Ge-
biet des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfa-
len als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ bestehenden Gewerk-
schaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeit-
nehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zweckset-
zung berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 2 des Berufsbildungs-
gesetzes).

(6) Die Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen werden 
im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder 
der von ihr bestimmten Stelle berufen (§  40 Absatz  3 
Satz 3 des Berufsbildungsgesetzes).

(7) Werden Mitglieder und deren stellvertretende Mit-
glieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb 
einer von der zuständigen Stelle gesetzten angemessenen 
Frist vorgeschlagen, so beruft die zuständige Stelle inso-
weit nach pfl ichtgemäßem Ermessen (§  40 Absatz  3 
Satz 4 des Berufsbildungsgesetzes).

(8) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse können nach Anhören der an ihrer 
Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen 
werden (§  40 Absatz  3 Satz  5 des Berufsbildungsgeset-
zes).

(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit 
eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt 

wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmigung der 
obersten Landesbehörde festgesetzt wird (§ 40 Absatz 4 
des Berufsbildungsgesetzes).

(10) Von Absatz  2 Satz  2 darf nur abgewichen werden, 
wenn anderenfalls die erforderliche Zahl von Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden 
kann (§ 40 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes).

§ 3 
Ausgeschlossene Personen und Besorgnis 

der Befangenheit

(1) Bei der Zulassung und Prüfung darf nicht mitwirken, 
wer Angehöriger oder Angehörige eines Prüfungsbewer-
bers oder einer Prüfungsbewerberin ist. Angehörige im 
Sinne des Satzes 1 sind:

1.  Verlobte,

2.   Ehegatten oder gesetzlich anerkannte Lebenspartner 
oder Lebenspartnerinnen,

3.  Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie,

4.  Geschwister,

5.  Kinder der Geschwister,

6.   Ehegatten oder gesetzlich anerkannte Lebenspartner 
oder Lebenspartnerinnen der Geschwister und Ge-
schwister der Ehegatten oder der gesetzlich aner-
kannten Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen,

7.  Geschwister der Eltern und

8.   Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 
Pfl egeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie El-
tern und Kind miteinander verbunden sind (Pfl egeel-
tern und Pfl egekinder).

Angehörige sind die im Satz  2 aufgeführten Personen 
auch dann, wenn

1.   in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Bezie-
hung begründende Ehe oder gesetzlich anerkannte 
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

2.   in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erlo-
schen ist oder

3.   im Falle der Nummer  8 die häusliche Gemeinschaft 
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Ab-
satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies 
der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den 
Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige 
Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss ohne 
Mitwirkung des oder der Betroffenen.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen 
gegen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes 
zu rechtfertigen, oder wird von einem Prüfungsteilneh-
mer oder einer Prüfungsteilnehmerin das Vorliegen eines 
solchen Grundes behauptet, so hat der oder die Betrof-
fene dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, während 
der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(4) Ausbilder und Ausbilderinnen sowie Praxisanleiter 
und Praxisanleiterinnen, die unmittelbar an der Ausbil-
dung der Prüfl inge beteiligt sind, sollen, soweit nicht be-
sondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder erfor-
dern, nicht mitwirken.

(5) Wenn infolge von Ausschluss oder Besorgnis der Be-
fangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prü-
fungsausschusses nicht möglich ist, kann die zuständige 
Stelle die Durchführung der Prüfung einem anderen 
Prüfungsausschuss übertragen.

§ 4 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den 
Vorsitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz 
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stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell-
vertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören (§ 41 Absatz 1 des Berufsbildungsge-
setzes).

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder mitwirken. Er beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den 
Ausschlag (§ 41 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes).

§ 5 
Geschäftsführung

(1) Die zuständige Stelle für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ regelt im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss dessen Geschäftsfüh-
rung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und 
Durchführung der Beschlüsse.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind alle 
ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Kann ein 
Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so ist dies 
unverzüglich der zuständigen Stelle mitzuteilen. Für ein 
verhindertes Mitglied ist dessen Stellvertreter oder Stell-
vertreterin einzuladen.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von dem Protokollführer 
oder der Protokollführerin und vom vorsitzenden Mit-
glied zu unterzeichnen. § 21 Absatz 4 bleibt unberührt.

§ 6 
Verschwiegenheit

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über 
alle Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegen-
heit zu wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung 
der zuständigen Stelle und des Prüfungsausschusses.

(2) Der Berufsbildungsausschuss ist über Zahl und Er-
gebnisse von durchgeführten Prüfungen sowie der hier-
bei gewonnenen Erfahrungen zu unterrichten (§ 79 Ab-
satz 3 Nummer 2 des Berufsbildungsgesetzes).

Teil 2
Vorbereitung der Prüfung

§ 7 
Prüfungstermine

(1) Die zuständige Stelle setzt im Einvernehmen mit 
dem Prüfungsausschuss die Prüfungstermine für die 
Zwischen- und Abschlussprüfungen fest. Diese Termine 
sollen mit dem Ablauf der Berufsausbildung und des 
Schuljahres abgestimmt sein. Bei mehreren Prüfungs-
ausschüssen obliegt diese Aufgabe dem Koordinierungs-
ausschuss (§ 1 Absatz 3).

(2) Die zuständige Stelle veröffentlicht die Prüfungster-
mine einschließlich der Anmeldefristen nach Maßgabe 
der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (zum 
Beispiel über das Internet) mindestens drei Monate im 
Voraus.

§ 8
Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung

(1)  Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43 Absatz 1 
des Berufsbildungsgesetzes),

1.   wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen 
Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate nach 
dem Prüfungstermin endet,

2.   wer an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung teilge-
nommen sowie einen vom Ausbilder und Auszubil-
denden abgezeichneten Ausbildungsnachweis nach 
§  13 Satz  2 Nummer  7 des Berufsbildungsgesetzes 
vorgelegt hat und

3.   wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den 
weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche Ver-
treter oder Vertreterinnen zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschlussprüfung 
auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Absat-
zes  1 Nummer  2 und 3 nicht vorliegen (§  65 Absatz  2 
Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes).

(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in 
einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Be-
rufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist, wenn 
dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in dem aner-
kannten Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßen-
wärterin“ entspricht (§ 43 Absatz 2 des Berufsbildungs-
gesetzes).

§ 9 
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbil-
denden und der berufsbildenden Schule vor Ablauf ihrer 
Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen wer-
den, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen. In der 
Regel sollen die betriebliche Beurteilung, die Noten der 
fachbezogenen Fächer oder Bereiche des Berufsschul-
zeugnisses sowie das Ergebnis der Zwischenprüfung die 
Note „gut“ nicht unterschreiten (§ 45 Absatz 1 des Be-
rufsbildungsgesetzes).

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nach-
weist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, 
die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, im Beruf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ tätig gewesen ist. Vom 
Nachweis der Mindestzeit nach Satz  1 kann ganz oder 
teilweise abgesehen werden, wenn durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht 
wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin die berufl i-
che Handlungsfähigkeit erworben hat, die die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsab-
schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind 
dabei zu berücksichtigen (§  45 Absatz  2 des Berufs-
bildungsgesetzes).

(3) Soldaten oder Soldatinnen auf Zeit und ehemalige 
Soldaten oder Soldatinnen sind nach Absatz 2 Satz 2 zur 
Abschlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundesministe-
rium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle 
bescheinigt, dass der Bewerber oder die Bewerberin be-
rufl iche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erwor-
ben hat, welche die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen 
(§ 45 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes).

§ 10 
Anmeldung zur Prüfung

(1) Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt bei der zuständi-
gen Stelle.

(2) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich nach den 
von der zuständigen Stelle bestimmten Anmeldefristen 
und Anmeldeformularen durch die Ausbildenden mit 
Zustimmung der Auszubildenden zu erfolgen.

(3) In besonderen Fällen kann der Prüfungsbewerber 
oder die Prüfungsbewerberin selbst den Antrag auf Zu-
lassung zur Prüfung stellen. Dies gilt insbesondere in 
Fällen gemäß §  9 Absatz  2 und 3 sowie bei Wiederho-
lungsprüfungen, falls ein Ausbildungsverhältnis nicht 
mehr besteht.

(4) Bei der Anmeldung sind der zuständigen Stelle fol-
gende Unterlagen vorzulegen:

1.  in den Fällen des § 8 Absatz 1:

a)   Bescheinigung über die Teilnahme an der vorgeschrie-
benen Zwischenprüfung,

b)   vom Ausbilder und Auszubildenden abgezeichnete, 
handschriftliche Ausbildungsnachweise,

c)   das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbilden-
den Schule und

d)   gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätigkeits-
nachweise.

2.  in den Fällen des § 8 Absatz 2:

a)   Nachweis über Art und Grad der Behinderung bezie-
hungsweise 
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b)   Stellungnahme der Agentur für Arbeit oder Bescheid 
über erhaltene Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben

c)   das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbilden-
den Schule und

d)   gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätigkeits-
nachweise.

3.  in den Fällen des § 8 Absatz 3:

a)  Ausbildungsnachweise im Sinne des § 8 Absatz 3,

b)   das letzte Zeugnis der besuchten berufsbildenden 
Schule oder Berufsbildungseinrichtung und

c)   gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätigkeits-
nachweise.

4.  in den Fällen des § 9 Absatz 1:

a)   Bescheinigung über die Teilnahme an der vorgeschrie-
benen Zwischenprüfung,

b)   vom Ausbilder und Auszubildenden abgezeichnete, 
handschriftliche Ausbildungsnachweise,

c)   positive und befürwortende Beurteilung des oder der 
Ausbildenden,

d)   eine positive und befürwortende Beurteilung sowie 
das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbilden-
den Schule und

e)   gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätigkeits-
nachweise.

5.  in den Fällen des § 9 Absatz 2 und 3:

a)   Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung über 
den Erwerb der berufl ichen Handlungsfähigkeit im 
Sinne des § 9 Absatz 2 oder Bescheinigung des Bun-
desministeriums der Verteidigung oder der von ihm 
bestimmten Stelle im Sinne des § 9 Absatz 3,

b)   das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten Schule und

c)   gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätigkeits-
nachweise.

§ 11
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entschei-
det die zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraus-
setzungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss (§ 46 Absatz 1 des Berufsbildungsgeset-
zes). Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt diese 
Aufgabe dem Koordinierungsausschuss (§ 1 Absatz 3).

(2) Auszubildenden, die Elternzeit in Anspruch genom-
men haben, darf bei der Entscheidung über die Zulas-
sung hieraus kein Nachteil erwachsen (§ 46 Absatz 2 des 
Berufsbildungsgesetzes). 

(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prü-
fungsbewerbern und Prüfungsbewerberinnen rechtzeitig 
unter Angabe des Prüfungstages und des Prüfungsortes 
einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel 
mitzuteilen.

(4) Nicht zugelassene Prüfungsbewerber und Prüfungs-
bewerberinnen werden unverzüglich über die Entschei-
dung mit Angabe der Ablehnungsgründe schriftlich un-
terrichtet.

(5) Die Zulassung zur Abschlussprüfung kann von der 
zuständigen Stelle im Einvernehmen mit dem Prüfungs-
ausschuss bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
widerrufen werden, wenn sie aufgrund von gefälschten 
Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen 
wurde.

Teil 3
Durchführung der Prüfung

§ 12
Prüfungsgegenstand

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der 
Prüfl ing die berufl iche Handlungsfähigkeit erworben hat. 
In ihr soll der Prüfl ing nachweisen, dass er die erforder-

lichen berufl ichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendi-
gen berufl ichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und 
mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für 
die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist 
(§ 38 des Berufsbildungsgesetzes).

(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. Die Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Stra-
ßenwärterin ist zugrunde zu legen.

§ 13 
Gliederung der Prüfung

(1) Nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Straßenwärter/zur Straßenwärterin gliedert sich die 
Prüfung in zwei getrennte Prüfungsteile und zwar:

1.  in einen theoretischen Teil (Kenntnisprüfung) und

2.  in einen praktischen Teil (Fertigkeitsprüfung).

(2) Die Kenntnisprüfung ist schriftlich durchzuführen. 
Der schriftliche Teil der Prüfung ist in den einzelnen 
Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu er-
gänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den 
Ausschlag geben kann. Die schriftliche Prüfung hat ge-
genüber der mündlichen Prüfung das doppelte Gewicht.

(3) Die mündliche Prüfung wird durchgeführt, wenn 
hierdurch in einem oder mehreren Prüfungsbereichen die 
Punktzahl so verbessert werden kann, dass die Kenntnis-
prüfung insgesamt bestanden ist. Näheres regelt § 9 der 
Verordnung über die Berufsausbildung zum Straßenwär-
ter/zur Straßenwärterin.

(4) Die Entscheidung über die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung trifft die zuständige Stelle im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss.

§ 14 
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss erstellt und beschließt auf 
der Grundlage der Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin die Prü-
fungsaufgaben.

(2) Der Prüfungsausschuss kann die Aufgabenerstellung 
einem Unterausschuss übertragen.

(3) Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt die Auf-
gabenerstellung dem Koordinierungsausschuss (§  1 Ab-
satz 3).

(4) Der Koordinierungsausschuss kann die Aufgabener-
stellung oder Teile davon einem Unterausschuss übertra-
gen.

(5) Zweifelsfrei erkennbare Fehler in den Aufgabenstel-
lungen oder den Musterlösungen sind vom Prüfungsaus-
schuss beziehungsweise von den von ihm beauftragten 
Prüfern oder Prüferinnen unverzüglich zu beheben und 
zu dokumentieren. Gleiches gilt für Fehler, die bei lau-
fender Prüfung festgestellt werden.

§ 15
Nichtöffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter und 
Vertreterinnen der zuständigen Stelle können anwesend 
sein.

(2) Der Prüfungsausschuss kann Gäste zulassen. Diese 
Gäste müssen ein berechtigtes Interesse an der Prü-
fungsteilnahme nachweisen.

(3) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
die zugelassenen Gäste nicht anwesend sein.

§ 16 
Leitung und Aufsicht

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des vorsitzenden 
Mitglieds durchgeführt. Die zuständige Stelle regelt im 
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Auf-
sichtsführung.

(2) Die Aufsichtsführung muss sicherstellen, dass die 
Prüfl inge die Arbeiten selbstständig und nur mit den er-
laubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführen.
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(3) Bei der Anfertigung von praktischen Aufgaben ist si-
cherzustellen, dass Prüfungsausschussmitglieder die 
Leistungen der einzelnen Prüfl inge nach einheitlichen 
Vorgaben bewerten können.

(4) Die Anfertigung von Prüfungsstücken sowie Prü-
fungsleistungen, bei denen der Arbeitsablauf zu bewer-
ten ist, sind von mindestens zwei, nicht der gleichen 
Gruppe (§  2 Absatz  1) angehörenden Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu überwachen; diese werden vom 
Prüfungsausschuss bestimmt. Jeder Prüfer oder jede 
Prüferin berichtet dem Prüfungsausschuss von seinen 
beziehungsweise ihren Beobachtungen. Diese Beobach-
tungen sind schriftlich zu dokumentieren.

(5) Die mündliche Prüfung ist vom Prüfungsausschuss 
gemäß § 4 Absatz 2 abzunehmen.

(6) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift 
zu fertigen und von den Aufsichtsführenden oder den 
Prüfern und Prüferinnen zu unterzeichnen.

§ 17 
Ausweispfl icht und Belehrung

Die Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen 
haben sich auf Verlangen des vorsitzenden Mitglieds des 
Prüfungsausschusses oder der Aufsichtsführenden über 
ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prü-
fung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung ste-
hende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die 
Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstö-
ßen sowie über Rücktritt und Nichtteilnahme zu beleh-
ren.

§ 18 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfl ing, das Prüfungsergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Ar-
beits- und Hilfsmittel zu beeinfl ussen oder leistet er Bei-
hilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, 
liegt eine Täuschungshandlung im Sinne dieser Prü-
fungsordnung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüf-
ling eine Täuschungshandlung begeht oder einen ent-
sprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von 
den Aufsichtsführenden festzustellen und zu protokollie-
ren. Der Prüfl ing setzt die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu-
schung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der 
Täuschungshandlung betroffene Prüfungsleistung mit 
„ungenügend“ (0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, 
insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
kann der Prüfungsausschuss den Prüfl ing von dem Prü-
fungsteil oder von der gesamten Prüfung ausschließen. 
Der Ausschluss gilt als Nichtbestehen der Prüfung. Das 
Gleiche gilt bei Täuschungshandlungen, die nachträglich 
innerhalb eines Jahres festgestellt werden.

(4) Behindert ein Prüfl ing durch sein Verhalten die Prü-
fung so schwer, dass weder seine noch die Prüfung ande-
rer ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist er von 
der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierü-
ber kann von den Aufsichtsführenden getroffen werden. 
Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den 
Prüfl ing hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu tref-
fen. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Arbeitsschutz- 
und Sicherheitsvorschriften.

(6) Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist 
der Prüfl ing zu hören.

§ 19 
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfungsbewerber oder die Prüfungsbewerberin 
kann nach erfolgter Anmeldung rechtzeitig vor Beginn 
der Prüfung durch schriftliche Erklärung zurücktreten. 
In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Versäumt der Prüfl ing einen Prüfungstermin oder 
tritt er nach Beginn der Prüfung zurück, so werden be-

reits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen nur 
anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteil-
nahme oder den Rücktritt vorliegt. Selbstständige Prü-
fungsleistungen sind solche, die thematisch klar ab-
grenzbar und nicht auf eine andere Prüfungsleistung be-
zogen sind sowie eigenständig bewertet werden.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt der Prüfungsbewerber beziehungsweise die Prü-
fungsbewerberin an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein 
wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht 
bestanden.

(4) Bei den zeitlich getrennten Teilen einer Abschluss-
prüfung (Kenntnisprüfung und Fertigkeitsprüfung) gel-
ten die Absätze 1 bis 3 für den jeweiligen Teil.

(5) Der wichtige Grund ist der zuständigen Stelle unver-
züglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheits-
fall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. 
Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet 
der Prüfungsausschuss.

Teil 4
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 20 
Bewertung

(1) Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung der 
Prüfung nach § 13 sowie die Gesamtleistung sind – un-
beschadet der Gewichtung von einzelnen Prüfungsleis-
tungen auf Grund der Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin oder, so-
weit diese darüber keine Bestimmungen enthält, auf 
Grund der Entscheidung des Prüfungsausschusses – wie 
folgt zu bewerten:

1.   eine den Anforderungen in besonderem Maße 
entsprechende Leistung

 = 100 bis 92 Punkte = Note 1 = sehr gut,

2.  eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
 = unter 92 bis 81 Punkte = Note 2 = gut,

3.   eine den Anforderungen im Allgemeinen 
entsprechende Leistung

 = unter 81 bis 67 Punkte = Note 3 = befriedigend,

4.   eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen noch entspricht

 = unter 67 bis 50 Punkte = Note 4 = ausreichend,

5.   eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
 entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse 
Grundkenntnisse noch vorhanden sind

 = unter 50 bis 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft,

6.   eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen

 = unter 30 bis 0 Punkte = Note 6 = ungenügend.

(2) Prüfungsleistungen sind von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses getrennt und selbstständig zu be-
urteilen und zu bewerten. Beobachtungen gemäß §  16 
Absatz 3 können einbezogen werden.

(3) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind von der 
Lehrkraft der berufsbildenden Schule (§  2 Absatz  1 
Nummer  3) und von einem Mitglied des Prüfungsaus-
schusses zu bewerten. Nach der Begutachtung haben 
sich beide auf ein gemeinsames Ergebnis zu einigen. An-
schließend stehen die Prüfungsarbeiten allen Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses zur Einsichtnahme zur 
Verfügung. Jedes Mitglied ist berechtigt, eine von dem 
Urteil des Gutachtens abweichende Beurteilung mit Be-
gründung schriftlich zu vermerken. Bei abweichender 
Beurteilung bewertet der Prüfungsausschuss die Arbeit 
endgültig.

(4) Die beobachtenden Mitglieder der Fertigkeitsprü-
fung geben eine eigene Bewertung ab, einigen sich auf 
ein gemeinsames Ergebnis und teilen dieses anschlie-
ßend dem Prüfungsausschuss mit. Wird kein gemeinsa-
mes Ergebnis erzielt, obliegt die endgültige Entschei-
dung dem Prüfungsausschuss. Gleiches gilt auch für das 
Fachgespräch.
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(5) Zur Bewertung von mündlichen Prüfungen geben die 
Prüfer und Prüferinnen eine Vorschlagsnote ab. Die ab-
schließende Bewertung obliegt dem Prüfungsausschuss.

(6) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzel-
ner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen 
gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere be-
rufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen der Begut-
achtung sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentie-
ren und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen 
festzuhalten (§ 39 Absatz 2 und 3 des Berufsbildungsge-
setzes). Die Beauftragung erfolgt durch die zuständige 
Stelle im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss. 
Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung im Prüfungs-
ausschuss auszuschließen sind, dürfen nicht als Gutach-
ter tätig werden.

§ 21 
Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam die Ergeb-
nisse der einzelnen Prüfungsleistungen sowie das Ge-
samtergebnis („bestanden“ oder „nicht bestanden“) der 
Prüfung fest. Dabei gewichtet er die einzelnen Prüfungs-
leistungen gemäß § 9 Absatz 6 der Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Straßenwär-
terin. Im Kenntnisteil sind für die jeweiligen Prüfungs-
bereiche die Ergebnisse der schriftlichen und einer even-
tuellen mündlichen Prüfung nach der Gewichtung zu-
sammenzufassen.

(2) Bei der Feststellung der einzelnen Prüfungsleistun-
gen und des Gesamtergebnisses der Prüfung ist der Prü-
fungsausschuss nicht an die Beurteilung und Bewertung 
der einzelnen Mitglieder des Prüfungsausschusses nach 
§ 20 Absatz 2 gebunden. Abweichende Beschlussfassun-
gen sind mit Begründung zu dokumentieren.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im prakti-
schen und schriftlichen Teil der Prüfung sowie innerhalb 
des schriftlichen Teils der Prüfung in mindestens zwei 
der Prüfungsbereiche mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht worden sind. Werden die Prüfungsleistun-
gen in einer der praktischen Aufgaben oder in einem der 
fachbezogenen Prüfungsbereiche mit „ungenügend“ be-
wertet, so ist die Prüfung nicht bestanden (§ 9 Absatz 7 
der Verordnung über die Berufsausbildung zum Straßen-
wärter/zur Straßenwärterin).

(4) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Fest-
stellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

(5) Der Prüfungsausschuss teilt dem Prüfl ing am letzten 
Prüfungstag mit, ob er die Prüfung „bestanden” oder 
„nicht bestanden” hat. Hierüber ist dem Prüfl ing eine 
vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnende Bescheinigung auszuhändigen. Dabei 
ist als Termin des Bestehens oder des Nichtbestehens der 
Tag der letzten Prüfungsleistung einzusetzen.

§ 22 
Prüfungszeugnis

(1) Über die Prüfung erhält der Prüfl ing von der zustän-
digen Stelle ein Zeugnis. Ausbildenden werden auf deren 
Verlangen die Ergebnisse der Abschlussprüfung ihrer 
Auszubildenden übermittelt (§  37 Absatz  2 des Berufs-
bildungsgesetzes).

(2) Das Prüfungszeugnis enthält:

1.   die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 des Be-
rufsbildungsgesetzes”,

2.  die Personalien des Prüfl ings,

3.   den Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßenwär-
terin“,

4.  die Zeit der Ausbildung,

5.   das Gesamtergebnis der Prüfung und die Ergebnisse 
von einzelnen Prüfungsleistungen,

6.  das Datum des Bestehens der Prüfung und

7.   die Unterschriften des vorsitzenden Mitglieds des 
Prüfungsausschusses und des oder der Beauftragten 

der zuständigen Stelle mit Siegel. Mit Zustimmung 
des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses 
kann dessen Unterschrift durch die Unterschrift eines 
anderen Mitgliedes des Prüfungsausschusses ersetzt 
werden.

§ 23 

Nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfl ing 
sowie der oder die Ausbildende von der zuständigen 
Stelle einen schriftlichen Bescheid über das Ergebnis. 
Darin ist anzugeben, welche Prüfungsteile oder Prü-
fungsbereiche wiederholt werden können.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungs-
prüfung gemäß § 24 ist hinzuweisen.

Teil 5

Wiederholungsprüfung

§ 24 

Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zwei-
mal wiederholt werden (§ 37 Absatz 1 Satz 2 des Berufs-
bildungsgesetzes).

(2) Hat der Prüfl ing bei nicht bestandener Prüfung in 
der Kenntnisprüfung in einzelnen Prüfungsbereichen 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so sind 
diese Bereiche nicht zu wiederholen. Ist die Fertigkeits-
prüfung bestanden, wird diese bei einer Wiederholung 
der Prüfung anerkannt. Diese Regelung gilt nur, sofern 
die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung innerhalb von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag der nicht be-
standenen Prüfung, erfolgt.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prü-
fungstermin wiederholt werden.

(4) Die Vorschriften über die Vorbereitung der Prüfung 
(§§  7 bis 11), Durchführung der Prüfung (§§  12 bis 19) 
sowie Bewertung, Feststellung und Beurkundung des 
Prüfungsergebnisses (§§ 20 bis 23) gelten sinngemäß.

(5) Bei der Anmeldung zur Wiederholungsprüfung sind 
zusätzlich Ort und Datum der nicht bestandenen Prü-
fung anzugeben.

(6) Abweichend von §  21 Absatz  5 Satz  3 ist bei Prüf-
lingen mit bereits bestandener Fertigkeitsprüfung als 
Termin des Bestehens oder Nichtbestehens der Tag in die 
Prüfungsbescheinigung einzusetzen, an dem der Prü-
fungsausschuss frühestmöglich das Prüfungsergebnis 
feststellen kann.

Teil 6

Zwischenprüfung

§ 25

Zweck und Zeitpunkt

Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwi-
schenprüfung durchzuführen (§  48 des Berufsbildungs-
gesetzes). Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbil-
dungsjahres stattfi nden. Die §§ 7 (Prüfungstermine) und 
10 (Anmeldung zur Prüfung) dieser Prüfungsordnung 
gelten entsprechend.

§ 26 

Inhalt und Umfang

(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet auf der Grund-
lage des §  8 der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin über Inhalt und 
Umfang der Zwischenprüfung.

(2) § 14 (Prüfungsaufgaben) dieser Prüfungsordnung gilt 
entsprechend.
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§ 27 

Durchführung

(1) Die Zwischenprüfung ist nach §  8 der Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Stra-
ßenwärterin durchzuführen.

(2) Die §§ 15 (Nichtöffentlichkeit), 16 (Leitung und Auf-
sicht), 17 (Ausweispfl icht und Belehrung), 18 (Täu-
schungshandlungen und Ordnungsverstöße) und 19 
(Rücktritt, Nichtteilnahme) sowie § 20 (Bewertung) die-
ser Prüfungsordnung gelten entsprechend.

§ 28 

Niederschrift

Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Feststel-
lung des Ergebnisses ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu 
unterschreiben.

§ 29 

Prüfungsbescheinigung

Über die Teilnahme an der Zwischenprüfung und deren 
Ergebnis wird von der zuständigen Stelle eine Bescheini-
gung ausgestellt, die dem Prüfl ing, dem oder der Ausbil-
denden, der berufsbildenden Schule sowie bei minder-
jährigen Prüfl ingen, den gesetzlichen Vertretern zuzulei-
ten ist.

Teil 7

Schlussbestimmungen

§ 30 

Berücksichtigung besonderer Belange

(1) Sofern Schwerbehinderte oder Schwerbehinderten 
gleichgestellte Personen an der Prüfung teilnehmen, sind 
deren besonderen Belange bei der Prüfung zu berück-
sichtigen. Die Art der Behinderung oder Beeinträchti-
gung ist mit der Anmeldung zur Prüfung (§ 10) nachzu-
weisen.

(2) Über Art und Umfang des zu gewährenden Nach-
teilsausgleiches entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei 
mehreren Prüfungsausschüssen obliegt diese Aufgabe 
dem Koordinierungsausschuss (§ 1 Absatz 3).

§ 31 

Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses sowie der zuständigen Stelle sind bei ihrer schriftli-
chen Bekanntgabe an den Prüfungsbewerber oder die 
Prüfungsbewerberin beziehungsweise an den Prüfl ing 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese 
richtet sich im Einzelnen nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung und den Ausführungsbestimmungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

§ 32 

Prüfungsunterlagen

(1) Auf schriftlichen Antrag ist dem Prüfl ing innerhalb 
der Widerspruchsfrist von einem Monat Einsicht in seine 
Prüfungsunterlagen zu gewähren.

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten und die Anmel-
dungen sind zwei Jahre, die Niederschriften gemäß § 21 
Absatz  4 und §  28 zehn Jahre aufzubewahren. Der Ab-
lauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen 
eines Rechtsmittels gehemmt.

(3) Eine Herausgabe von Prüfungsunterlagen und Prü-
fungsaufgaben zu Übungs- oder Anschauungszwecken 
bedarf der vorherigen Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses. Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt 
diese Aufgabe dem Koordinierungsausschuss.

§ 33 
Gebühren

(1) Die Zwischen- und Abschlussprüfungen sind gebüh-
renpfl ichtig.

(2) Für die Durchführung der Zwischen- und Abschluss-
prüfung werden jeweils Gebühren nach Maßgabe der 
von der zuständigen Stelle getroffenen Gebührenrege-
lung erhoben und vereinnahmt. Die zuständige Stelle 
gibt die Gebührenregelung nach den ihr zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten (zum Beispiel über das Inter-
net) durch Veröffentlichung bekannt.

(3) Für die Prüfung der Auszubildenden ist der oder die 
Ausbildende Schuldner. Andere Prüfl inge sind selbst Ge-
bührenschuldner. Die Gebühren sind nach Maßgabe der 
Gebührenregelung der zuständigen Stelle zu entrichten.

§ 34 
Geschäftsordnung des Berufsbildungsausschusses

Die Geschäftsordnung für den Berufsbildungsausschuss 
des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf „Stra-
ßenwärter/Straßenwärterin“ gilt für den Prüfungsaus-
schuss entsprechend. Sie ist auch auf den unter § 1 Ab-
satz  3 genannten Koordinierungsausschuss sowie even-
tuelle Unterausschüsse des Prüfungsausschusses und des 
Koordinierungsausschusses anzuwenden.

§ 35 
Koordinierender Prüfungsausschuss, Unterausschüsse

Die in dieser Prüfungsordnung getroffenen Regelungen 
gelten sinngemäß für den unter § 1 Absatz 3 genannten 
Koordinierungsausschuss sowie eventuelle Unteraus-
schüsse des Prüfungsausschusses und des Koordinie-
rungsausschusses.

§ 36 
Umschulung

Diese Prüfungsordnung gilt sinngemäß auch für Um-
schulungsverhältnisse im Ausbildungsberuf „Straßen-
wärter/Straßenwärterin“.

§ 37 
Genehmigung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Prüfungsordnung wurde am 4.  Dezember  2018 
gemäß § 47 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes 
vom Ministerium für Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen genehmigt. Sie tritt am 1.  Mai  2019 in 
Kraft und gilt bis zum 30. April 2024.

Gelsenkirchen, den 10. Januar 2019

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zuständige Stelle in Nordrhein-Westfalen 

für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“

Elfriede   S a u e r w e i n - B r a k s i e k

– GV. NRW. 2019 S. 29
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791

Berichtigung der 
Kormoranverordnung Nordrhein-Westfalen

Vom 10. Januar 2019

Die Kormoranverordnung Nordrhein-Westfalen vom 12. 
Juni 2018 (GV. NRW. S. 292) wird wie folgt berichtigt:

In § 8 Nummer 2 wird die Angabe „§ 67 Absatz 1“ durch 
die Angabe „§ 67 Absatz 2“ ersetzt.

Düsseldorf, den 10. Januar 2019

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Im Auftrag

K a i s e r

– GV. NRW. 2019 S. 36

81

Satzung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe
über die Zuweisung von Mitteln des 

LWL-Inklusionsamt Arbeit aus der Ausgleichs-
abgabe nach § 160 des Sozialgesetzbuchs 

Neuntes Buch an die örtlichen Träger bei den 
kreisfreien Städten,

Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen
in Westfalen-Lippe für das Haushaltsjahr 2019 

Vom 19. Dezember 2018

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und des § 7 Absatz 1 Buch-
stabe d der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geän-
dert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S.  90), in Verbindung mit §  9 Absatz  1 des 
Ausführungsgesetzes zum Neunten Sozialgesetzbuch für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 414, ber. 
S  460), hat die Landschaftsversammlung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe am 19. Dezember 2018 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1

Für das Haushaltsjahr 2019 werden den kreisfreien 
Städten, großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 
als örtlichen Trägern zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 185 Absatz 1 Nummer 3 des Sozialgesetzbuchs Neun-
tes Buch vom 23. Dezember 2016 (BGBl.  I S. 3234), das 
zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§  1 Absatz  1 Nummer  6 der Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch Neun-
tes Buch  vom 31. Januar 1989 (GV. NRW. S. 78), die zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV.
NRW. S. 414) geändert worden ist,

12,31 Prozent

des Aufkommens an Ausgleichsabgabe zugewiesen.

§ 2

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat-
zung sind die Einnahmen des LWL-Inklusionsamts Ar-
beit im Haushaltsjahr 2018 bis zum 31. August 2018 aus 
den Ausgleichsabgabezahlungen der Arbeitgeber gemäß 
§  160 des Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch unter Be-
rücksichtigung des Finanzausgleichs zwischen den Inte-
grationsämtern für das Jahr 2018 abzüglich der Abfüh-
rung an den Ausgleichsfonds gemäß § 160 Absatz 6 des 
Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch.

§ 3

(1) 12,31 Prozent des Aufkommens an Ausgleichsabgabe 
abzüglich eines Sockelbetrages werden auf die örtlichen 

Träger aufgeteilt nach einem Verteilungsschlüssel, der 
sich je zur Hälfte errechnet aus dem Durchschnitt der 
tatsächlichen Zuweisungen an den jeweiligen örtlichen 
Träger in den Jahren 2016 bis 2018 und der Zahl der 
schwerbehinderten Menschen, die nach den letztverfüg-
baren Daten der Bundesagentur für Arbeit in seinem Zu-
ständigkeitsbereich auf Arbeitsplätzen von beschäfti-
gungspfl ichtigen Arbeitgebern (§ 154 Absatz 1 des Sozi-
algesetzbuchs Neuntes Buch) beschäftigt wurden.

(2) Die durch die örtlichen Träger bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 2018 nicht aufgewendeten und nicht ge-
bundenen Mittel an Ausgleichsabgabe werden auf den 
nach Absatz 1 errechneten Betrag angerechnet.

(3) Das LWL-Inklusionsamt Arbeit kann einzelnen örtli-
chen Trägern zur Durchführung ihrer Aufgaben über die 
ihnen nach Absatz 1 und 2 zustehenden Beträge hinaus 
Ausgleichsabgabemittel in Höhe des Sockelbetrages zur 
Verfügung stellen, soweit dadurch der Gesamtprozent-
satz nach § 1 nicht überschritten wird.

(4) Die örtlichen Träger berichten dem LWL-Inklusions-
amt Arbeit bis zum 31. Januar des Folgejahres über die 
Verwendung der Ausgleichsabgabe per Vordruck. 

Münster, den 19. Dezember 2018

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer der 14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Absatz 2 Landschafts-
verbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der zurzeit geltenden Fas-sung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

–  die Direktorin beziehungsweise der Direktor des 
Landschaftsverbandes hat den Beschluss der Land-
schaftsversammlung vorher beanstandet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 19. Dezember 2018

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2019 S. 36
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Satzung des 
Landschaftsverbandes Rheinland über die 

Heranziehung der kreisfreien Städte, der Kreise 
und der großen kreisangehörigen Städte zur 

Durchführung von Schulungs- und Bildungs-
maßnahmen im Sinne des § 190 Absatz 2 SGB IX 
in Verbindung mit § 2 ZustVO SGB IX SchwbR 

(Heranziehungssatzung)
Vom 9. Januar 2019

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 Buchstabe 
d) der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung, 
zuletzt geändert durch Artikel 13 des Zuständigkeitsbe-
reinigungsgesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S.  90), in Verbindung mit §  190 Absatz  2 Sozialgesetz-
buchs Neuntes Buch (SGB IX) vom 23. Dezember 2016 
(BGBl.  I S.  3234), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz  3 
des Gesetzes vom 28. November 2018 (BGBl.  I S.  2016) 
geändert worden ist und §  2 der Verordnung zur Rege-
lung von Zuständigkeiten nach dem Schwerbehinderten-
gesetz (ZustVO SGB IX SchwbR) (GV. NRW. 1989 S. 78), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Ausführungsgesetzes zur 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S.  414) geändert worden ist, hat die Land-
schaftsversammlung Rheinland am 19. Dezember 2018 
folgende Satzung beschlossen, die hiermit gemäß § 6 Ab-
satz  2 Landschaftsverbandsordnung bekanntgemacht 
wird.

§ 1

Die Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsle-
ben bei den Kreisen, kreisfreien Städten und großen 
kreisangehörigen Städten im Rheinland als örtliche Trä-
ger gemäß §  9 des Ausführungsgesetzes zum Neunten 
Buch Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfa-
len (AG-SGB IX NRW) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 
S.  414, ber. S  460) werden gemäß §  2 Nummer  3 der 
ZustVO SGB IX SchwbR nach Maßgabe des § 2 der Sat-
zung herangezogen bei der Durchführung von Schu-
lungs- und Bildungsmaßnahmen nach §  185 Absatz  2 
Satz 6 SGB IX.

§ 2

Die Heranziehung der Fachstellen für behinderte Men-
schen im Arbeitsleben bei der Aufgabe gemäß §  1 er-
streckt sich auf Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungs-
maßnahmen, soweit sie in Form von Veranstaltungen, die 
der Information, dem Erfahrungsaustausch und der 
Kontaktpfl ege insbesondere mit Vertrauenspersonen, In-
klusionsbeauftragten, Betriebs- und Personalräten die-
nen beziehungsweise die die Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsplatz zum Gegenstand haben, oder 
im Rahmen eines örtlichen Informationsdienstes durch-
geführt werden  siehe § 185 Absatz 2 Satz 6 SGB IX in 
Verbindung mit §  29 Schwerbehinderten-Ausgleichsab-
gabeverordnung – SchwbAV vom 28. März 1988 (BGBl. I 
S.  484), die zuletzt durch Artikel  168 des Gesetzes zum 
Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im 
Verwaltungsrecht des Bundes vom 29. März 2017 
(BGBl. I S. 626) geändert worden ist.

§ 3

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 18. Dezember 1989 
(GV. NRW. 1990, S. 190) außer Kraft.

Köln, den 19. Dezember 2018

Die Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Anne  H e n k - H o l l s t e i n

Schriftführerin
der Landschaftsversammlung Rheinland

Ulrike  L u b e k

Die vorstehende Ausgleichsabgabesatzung wird gemäß 
§ 6 Absatz 2 Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S.  657), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 759) geändert worden ist, in der zurzeit gel-
tenden Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von Ver-
fahrens und Formvorschriften der Landschaftsverbands-
ordnung gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigever-fahren wurde nicht durch-
geführt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

–  die Direktorin beziehungsweise der Direktor des 
Landschaftsverbandes hat den Beschluss der Land-
schaftsversammlung vorher beanstandet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 9. Januar 2019

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike  L u b e k

– GV. NRW. 2019 S. 37
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Satzung
des Landschaftsverbandes Rheinland über 

die Zuweisung von Mitteln der 
Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch – 

Neuntes Buch – (SGB IX) an die Kreise, 
kreisfreien und großen kreisangehörigen 

Städten und dem Gemeindeverband 
Städteregion Aachen im Rheinland für das 

Haushaltsjahr 2019 
(Ausgleichsabgabesatzung 2019)

Vom 4. Januar 2019

Aufgrund des § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 Buchstabe 
d) der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  657), die zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S.  90) geändert worden ist, in Verbindung mit §  10 des 
Ausführungsgesetzes zum Neunten Buch Sozialgesetz-
buch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB IX 
NRW) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 414, ber. S. 460) hat 
die Landschaftsversammlung Rheinland am 19. Dezem-
ber 2018 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Den Kreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen 
Städten und dem Gemeindeverband Städteregion Aa-
chen im Rheinland werden als örtliche Träger zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach § 185 Absatz 1 Nummer 3 des 
Sozialgesetzbuchs Neuntes Buch – Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Dezember 2016, das zuletzt 
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2541) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 1 Nummer 6 der Verordnung zur Regelung von Zu-
ständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch IX vom 31. Ja-
nuar 1989 (GV. NRW. S. 78), die zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 414) geän-
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dert worden ist, für das Jahr 2019 13 300 000,00 EUR 
des Aufkommens an Ausgleichsabgabe zugewiesen.

§ 2

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat-
zung ist der von dem LVR-Inklusionsamt im Jahr 2017 
vereinnahmte Gesamtbetrag der Ausgleichsabgabe unter 
Berücksichtigung des für 2017 durchgeführten Finanz-
ausgleichs zwischen den Integrations-beziehungsweise 
Inklusionsämtern und der Abführung des dem Aus-
gleichsfonds beim Bundesminister für Arbeit und Sozia-
les zustehenden Anteils.

§ 3

Die Aufteilung der Mittel gemäß §  1 auf die örtlichen 
Träger erfolgt in der Weise, dass zunächst jeder örtlichen 
Fachstelle ein Betrag in Höhe von 52 000,00 Euro zur 
Verfügung gestellt wird. Die verbleibenden Mittel wer-
den dann auf der Grundlage der Anzahl der in den je-
weiligen Kreisen, kreisfreien und großen kreisangehöri-
gen Städten und dem Gemeindeverband Städteregion 
Aachen am 31. Dezember 2017 wohnenden schwerbehin-
derten Menschen prozentual aufgeteilt.

§ 4

Das LVR-Inklusionsamt kann einzelnen örtlichen Trä-
gern zur Durchführung ihrer Aufgaben über die ihnen 
gemäß §§ 1 und 3 zugewiesenen Beträge hinaus weitere 
Mittel an Ausgleichsabgabe zur Verfügung stellen.

§ 5

Diese Satzung gilt für das Haushaltsjahr 2019.

Die Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Anne  H e n k - H o l l s t e i n

Schriftführerin 
der Landschaftsversammlung Rheinland

Ulrike  L u b e k

Die vorstehende Ausgleichsabgabesatzung wird gemäß 
§ 6 Absatz 2 Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 657), die zuletzt Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 759) geändert worden ist, in der zurzeit geltenden Fas-
sung bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Landschaftsver-
bandsordnung gegen die Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

–  die Direktorin beziehungsweise der Direktor des 
Landschaftsverbandes hat den Beschluss der Land-
schaftsversammlung vorher beanstandet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 4. Januar 2019

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

Ulrike  L u b e k

– GV. NRW. 2019 S. 37

822

Berichtigung
der 14. Satzung zur Änderung der Satzung

der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Vom 24. Januar 2019 

Die 14. Satzung zur Änderung der Satzung der Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen vom 10. Dezember 2018 (GV. 
NRW. S. 666) wird wie folgt berichtigt:

Artikel 1 Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

„7. Der Anhang zu § 27 wird wie folgt geändert:

a)  § 3 wird wie folgt geändert:

aa)  In Absatz  1 Satz  2 wird die Angabe „(§  7 Abs.  8)“ 
durch die Angabe „(§ 9)“ ersetzt.

bb)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aaa)   In Abschnitt LA2 wird nach dem 4. Spiegelstrich 
folgender Spiegelstrich eingefügt:

   „- Personen, die Tätigkeiten als Notärztin oder 
Notarzt im Rettungsdienst ausüben, wenn diese 
Tätigkeiten neben einer Beschäftigung mit einem 
Umfang von regelmäßig mindestens 15 Stunden 
wöchentlich außerhalb des Rettungsdienstes oder 
neben einer Tätigkeit als zugelassener Vertragsarzt 
oder als Arzt in privater Niederlassung ausgeübt 
werden (§ 2 Absatz 1 Nummer 13 Buchstabe d 
SGB VII)“.

bbb)   In Abschnitt LS3 wird nach dem 2. Spiegelstrich 
folgender Spiegelstrich eingefügt:

   „- Doktoranden oder Diplomanden (einschließlich 
Masteranwärter), die sich erlaubterweise im Auf-
trag oder mit Zustimmung der Hochschule auf der 
Stätte der Hochschule zu Forschungszwecken oder 
zu sonstigen Zwecken in Bezug auf Angelegenhei-
ten der von ihnen zu fertigenden wissenschaftli-
chen Arbeiten aufhalten, soweit sie nicht schon 
nach anderen Vorschriften der Versicherung unter-
liegen und sofern die Unfallkasse für die aufge-
suchte Hochschule zuständig ist (§  3 Absatz  1 
Nummer 2 SGB VII, § 5 Absatz 3)“. 

cc) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aaa)   In Abschnitt KA2 wird nach dem 5. Spiegelstrich 
folgender Spiegelstrich eingefügt:

   „- Personen, die Tätigkeiten als Notärztin oder 
Notarzt im Rettungsdienst ausüben, wenn diese 
Tätigkeiten neben einer Beschäftigung mit einem 
Umfang von regelmäßig mindestens 15 Stunden 
wöchentlich außerhalb des Rettungsdienstes oder 
neben einer Tätigkeit als zugelassener Vertragsarzt 
oder als Arzt in privater Niederlassung ausgeübt 
werden (§ 2 Absatz 1 Nummer 13 Buchstabe d 
SGB VII)“.

bbb)   In Abschnitt KS3 wird nach dem 2. Spiegelstrich 
folgender Spiegelstrich eingefügt:

   „- Doktoranden oder Diplomanden (einschließlich 
Masteranwärter), die sich erlaubterweise im Auf-
trag oder mit Zustimmung der Hochschule auf der 
Stätte der Hochschule zu Forschungszwecken oder 
zu sonstigen Zwecken in Bezug auf Angelegenhei-
ten der von ihnen zu fertigenden wissenschaftli-
chen Arbeiten aufhalten, soweit sie nicht schon 
nach anderen Vorschriften der Versicherung unter-
liegen und sofern die Unfallkasse für die aufge-
suchte Hochschule zuständig ist (§  3 Absatz  1 
Nummer 2 SGB VII, § 5 Absatz 3)“.

b) § 4 wird wie folgt geändert:

aa)  In Absatz  4 wird Satz  1 durch die folgenden Sätze 
ersetzt:

   „Beitragsmaßstab für die Umlagegruppen KA1 und 
LA1 ist, vorbehaltlich der Sätze 2 bis 4, die durch 
die Zahl 1 000 dividierte Summe der mit dem elekt-
ronischen Lohnnachweis (§ 26a der Satzung) für das 
Beitragsjahr gemeldeten Arbeitsstunden der Versi-
cherten in den der jeweiligen Umlagegruppe 
zugeord neten Unternehmen. Die mit dem elektroni-
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schen Lohnnachweis gemeldeten Arbeitsstunden der 
gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 4 SGB VII Versicherten 
werden in Höhe von 5 Prozent berücksichtigt.“

bb)   In dem neuen Satz  4 wird die Angabe „Satz  2“ 
durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

c)  In § 5 Absatz 3 wird die Angabe „§ 4 Absatz 4“ durch 
die Wörter „§ 4 Absatz 4 Satz 1, 3 und 4“ ersetzt.

d) § 7 wird wie folgt geändert:

aa)   In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 4 Absatz 4 
Satz 1“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 4 Satz 1 und 2“ 
ersetzt.

bb)   In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 4 Absatz 4 
Satz 1“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 4 Satz 1 und 2“ 
ersetzt.

cc)  In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „§ 4 Absatz 4 
Satz 1“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 4 Satz 1 und 2“ 
ersetzt.“

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Johannes  W i n k e l

– GV. NRW. 2019 S. 38
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